
3. Die Art. 10 und 21 der Verordnung Nr. 596/2014 sind dahin auszulegen, dass eine Offenlegung einer 
Insiderinformation durch einen Journalisten rechtmäßig ist, wenn sie für die Ausübung seines Berufs erforderlich ist 
und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahrt.
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Vorlagefragen

1. Verbietet die Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 über den 
Elektrizitätsbinnenmarkt (1), insbesondere Art. 1 Buchst. b und Art. 3, auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen 
der Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen 
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU (2), seit ihrem Inkrafttreten, 
dass ein Mitgliedstaat weiterhin eine einzige Lizenz für die Organisation und die Verwaltung der zentralisierten 
Elektrizitätsmärkte erteilt? Besteht seit dem 1. Januar 2020 eine Verpflichtung des rumänischen Staates, ein bestehendes 
Monopol bei der Verwaltung des Elektrizitätsmarkts zu beenden?

2. Schließt der persönliche Anwendungsbereich der Grundsätze des freien Wettbewerbs in der Verordnung (EU) 2019/943, 
insbesondere von Art. 1 Buchst. b und c bzw. Art. 3, den Betreiber eines Elektrizitätsmarkts wie eine Warenbörse ein? Ist 
es für diese Antwort von Bedeutung, dass Art. 2 Nr. 40 der Verordnung (EU) 2019/943 für die Definition des 
Elektrizitätsmarkts auf die Definition der Elektrizitätsmärkte in Art. 2 Nr. 9 der Richtlinie 2019/944 verweist?

3. Stellt die Erteilung einer einzigen Lizenz für den Betrieb des Elektrizitätsmarkts durch einen Mitgliedstaat eine 
Beschränkung des Wettbewerbs im Sinne der Art. 101 und 102 AEUV in Verbindung mit Art. 4 Abs. 3 EUV und 
Art. 106 Abs. 1 AEUV dar?

(1) ABl. 2019 L 158, S. 54.
(2) ABl. 2019 L 158, S. 125.
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